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LEITFADEN FÜR DEN ANTRAG, DIE VERWALTUNG 

UND DIE EINGABE DER SCHULUNGSRÄUME IM 

KALENDER DES INFORMATIONSSYSTEMS 

„COHEMON ESF“ 
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Einreichung eines Antrags auf Genehmigung zur Nutzung eines 

Schulungsraumes „in itinere“ 

 

Über das Menü „Datenmanagement / Schulungsräume“ gelangen Sie in die Sektion der „Schulungsräume“ 

(Ausbildungsorte) im Informationssystem CoheMon ESF, wo Sie einen Antrag auf Genehmigung für die Nutzung eines 

Schulungsraumes „in itinere“ stellen können. 

 

 

In der Sektion „Schulungsräume” werden alle Schulungsräume samt Art und Status aufgelistet, die der Begünstigte für 

das jeweilige Projekt während der Umsetzung des Vorhabens beantragt hat. 

 

 

Die Schulungsräume sind: 

• nach Art unterteilt: 

o akkreditiert (die Räume, die der Begünstigte akkreditiert hat) 

o gelegentlich (andere Räume als die akkreditierten, die der Begünstigte im Finanzierungsantrag 

angegeben hat) 

o in itinere (Räume, für deren Benutzung der Begünstigte während der Umsetzung des Vorhabens eine 

Genehmigung beantragt hat) 
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• nach „Status” unterteilt: 

o zu versenden 

o in Bearbeitung 

o genehmigt  

o nicht genehmigt  

 

Alle Schulungsräume scheinen folgendermaßen auf:  Adresse und Hausnummer – Stadt (Provinz) – bei. 

 

Über die Schaltfläche „+ Klassenzimmer“ können Sie das Formular für den Antrag auf Genehmigung zur Nutzung eines 

Schulungsraumes ausfüllen, welches dann an das Amt des Europäischen Sozialfonds versendet wird. 

 

 

Die mit einem Sternchen „*“ gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 

Sobald das Formular ausgefüllt und die Schaltfläche „Speichern“ betätigt wurde, erscheint der Schulungsraum in der 

Liste der Schulungsräume mit dem Status „zu versenden“. 

 

 

Folgende Schaltfläche 

 

ermöglicht die Änderung der Daten des Schulungsraums bis zum Zeitpunkt des Versendens der Anfrage. 



 
 

4 

Die Detail-Schaltfläche  

 

ermöglicht den Zugriff auf den Bereich zum Versenden des laufenden Antrags auf Genehmigung zur Nutzung eines 

Schulungsraumes: 

 

 

Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ können die Daten des Schulungsraumes bis zum Zeitpunkt des Versendens der 

Anfrage geändert werden. 

Um den Antrag an das ESF-Amt senden zu können, muss: 

- die Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen und dies gekennzeichnet werden. 

- die Schaltfläche „Senden“ betätigt werden. 

 

Das Versenden des Antrags auf Genehmigung zur Nutzung eines Schulungsraumes kann nur durch den gesetzlichen 

Vertreter erfolgen. 

Sobald die Schaltfläche „Senden“ betätigt wird: 

- wird der Antrag wird mit einer Protokollnummer und einem Datum versehen. 

- wird der Antrag an das Amt des Europäischen Sozialfonds versendet. 

- wird eine Benachrichtigung über den Versand an jene E-Mail-Adresse gesendet, die der Begünstigte in 

CoheMon angegeben hat. 

ändert sich der Status des Schulungsraumes in „in Bearbeitung“.
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Bearbeitung des Antrags auf Genehmigung zur Nutzung eines Schulungsraumes 

durch das ESF-Amt  

 

Sobald ein Antrag auf Genehmigung zur Nutzung eines Schulungsraumes beim ESF-Amt eingegangen ist,  

- fährt das ESF-Amt mit der Genehmigung des Schulungsraumes fort, indem der Schulungsraum den Status 

„genehmigt“ erhält 

oder 

- fährt das ESF-Amt mit einer begründeten Ablehnung des Schulungsraumes fort, indem der Schulungsraum den 

Status „nicht genehmigt“ erhält. 

In beiden Fällen  

- protokolliert das System die Antwort des ESF-Amtes und ordnet ihr ein Datum zu. 

- sendet das System eine Benachrichtigung über die Genehmigung oder Ablehnung des Antrags an jene E-Mail-

Adresse, die der Begünstigte in CoheMon angegeben hat. 

 

Der Begünstigte kann die Gründe für eine Ablehnung in der Detailansicht des Schulungsraumes einsehen: 

 

 

Falls der Begünstigte beabsichtigt, erneut einen Antrag auf Genehmigung zur Nutzung für einen Schulungsraum zu 

stellen, der vom ESF-Amt bereits abgelehnt wurde, muss ein neuer begründeter Antrag für denselben Schulungsraum 

gestellt werden. Dabei müssen Gründe angegeben werden, die die Beanstandungen des ESF-Amtes widerlegen. 
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Eingabe der Schulungsräume (Ausbildungsorte) im Kalender  

 

Bei der Eingabe oder Änderung eines Kalendereintrags schlägt das System ein Auswahlmenü vor, welches alle für das 

Projekt genehmigten Schulungsräume auflistet. 

 

 

 

Die Eingabe der Schulungsräume ist daher nicht frei: Es können nur Schulungsräume mit dem Status „genehmigt“ 

eingegeben werden.  

 

Dies gilt nicht für Unterrichtseinheiten der Typologie „Studienreisen und Besichtigungen zu Lernzwecken“ und 

„Monitoring und Bewertung“ oder für Unterrichtseinheiten, die „als Fernunterricht durchgeführt“ werden. 

 

Für diese Unterrichtseinheiten erfolgt die Eingabe des Schulungsraums durch das Ausfüllen eines freien Textfelds. 

Aus Gründen der Einheitlichkeit muss der Begünstigte auch bei manueller Eingabe das oben dargestellte Textformat 

beibehalten: Adresse und Hausnummer – Stadt (Provinz) – bei. 


